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RS Vwgh 1987/6/23 83/05/0146
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §41 Abs2;

AVG §43 Abs3;

AVG §43 Abs5;

Beachte

Siehe:81/05/0106 E 24. November 1981

Rechtssatz

Ein Vertagungsantrag ist im Hinblick auf eine zu kurze Vorbereitungszeit zur Verhandlung zwar als berechtigt

anzusehen, allein dieser Verfahrensmangel ist durch die Möglichkeit der Erhebung der Berufung und die

Mitsprachemöglichkeit im Rahmen des Berufungsverfahrens als geheilt anzusehen.
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